
 
 
Elternmitarbeit in Steffisburg 
 

Ein Merkblatt für die Eltern 
 
 
Eltern in der Schule – eine Chance für Kinder, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer 
 
- Die Elternmitarbeit entlastet und bereichert die Schule. 

 
- Die Elternmitarbeit sorgt für bessere Information der Eltern und damit für bessere 

Unterstützung der Lehrerschaft durch die Eltern. 
 

- Das Kind fühlt sich von beiden Seiten – Eltern und Lehrkräften – besser verstanden. 
 
 
Grundsätzliches 
 
Gemäss dem Volksschulgesetz des Kantons Bern, Artikel 31, Absatz 2, sind die Eltern, 
die Lehrerschaft und die Schulkommissionen zur gegenseitigen Zusammenarbeit verpflichtet. 
 
Laut Artikel 34, Absatz 3, des Volksschulgesetzes des Kantons Bern arbeiten die Lehrkräfte 
mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Behörden und weiteren Personen im Umfeld der Schule 
zusammen. Sie bilden im Schulbetrieb für die Bildung und Erziehung des Kindes eine Partner-
schaft. Regelmässige Kontakte zwischen Lehrkraft und Eltern sind ein Weg, auf dem diese 
Partnerschaft verwirklicht werden kann, und zwar 
 
- zum Wohl der Schule als Ganzes: 

Die Schule wird für alle zu einer Gemeinschaft, in welcher die Anliegen, Wahrnehmungen, 
Sorgen und Freuden des Einzelnen wichtig sind und in der man sich gegenseitig vertrauen 
kann. 
 

- zum Wohl des Kindes: 
Das Kind fühlt sich sicherer, wenn Eltern und Lehrkraft – seine wichtigsten erwachsenen 
Bezugspersonen – während der Schulzeit zusammenarbeiten. Es erlebt das Interesse der 
Eltern an seiner Schule als schützende Begleitung und kann Erlebnisse aus der Schule zu 
Hause mit den Eltern besser teilen. 
 

- zum Wohl der Eltern: 
Die Eltern müssen die Schule kennen, um das Kind wirkungsvoll durch die Schulzeit beglei-
ten zu können; sie müssen informiert sein, um beraten zu können. Ebenso werden wichtige 
Kontakte zwischen den Eltern und einer Klasse, der ganzen Schule hergestellt. Probleme 
können gemeinsam gelöst werden. 
 

- zum Wohl der Lehrkraft: 
Um allfällige Probleme eines Kindes besser zu verstehen, muss eine Lehrkraft Gelegenheit 
haben, die Umgebung und die Lebensumstände eines Kindes kennen zu lernen. Rückmel-
dungen von den Eltern sind wichtig; Elternmithilfe soll also entlasten. 

 



Aufbau der Elternmitarbeit in Steffisburg 
 
   

KINDERGARTEN 
 

  
PRIMARSTUFE 
 

  
SEKUNDARSTUFE 1 
 

       
  

Alle Eltern einer Klasse = 
Klasseneltern 
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Die Klasseneltern ernennen 
eine Klassenvertreterin/ 
einen Klassenvertreter 
pro Klasse (und eine Stell-
vertretung). 
 

  
Die Klasseneltern ernennen 
eine Klassenvertreterin/ 
einen Klassenvertreter 
pro Klasse (und eine Stell-
vertretung). 

  
Die Klasseneltern ernennen 
eine Klassenvertreterin/ 
einen Klassenvertreter 
pro Klasse (und eine Stell-
vertretung). 

      
 Im Kindergarten gibt es keine 

„Schulhäuser“ mit mehreren 
Kindergartenklassen. Ein 
Schulhaus-Elternrat ist hier 
nicht möglich. 
 
Die Klassenvertreterinnen 
und Klassenvertreter aller 
Kindergartenklassen bilden 
zusammen den Elternrat 
des Kindergartens. 
 

  
 
 
 
 
Die Klassenvertreterinnen 
und Klassenvertreter aller 
Klassen eines Schulhauses 
bilden zusammen den 
Elternrat dieses Schul-
hauses. 
 

  
 
 
 
 
Die Klassenvertreterinnen 
und Klassenvertreter aller 
Klassen eines Schulhauses 
bilden zusammen den 
Elternrat dieses Schul-
hauses. 
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Jeder Elternrat eines Schul-
hauses wählt eine 
Präsidentin oder einen 
Präsidenten. 

  
Jeder Elternrat eines Schul-
hauses wählt eine 
Präsidentin oder einen 
Präsidenten. 
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Der Elternrat des Kinder-
gartens delegiert aus seiner 
Mitte eine Elternratsver-
tretung ohne Stimmrecht 
in die Kindergartenkommis-
sion. 
 

  
Die Zusammenkunft der 
Präsidien aller Elternräte 
der Primarschulhäuser 
delegiert aus ihrer Mitte 
eine Elternratsvertretung 
ohne Stimmrecht in die 
Primarschulkommission. 
 

  
Die Zusammenkunft der 
Präsidien beider Elternräte 
der Oberstufenschulhäuser 
delegiert aus ihrer Mitte 
eine Elternratsvertretung 
ohne Stimmrecht in die 
Oberstufenkommission. 
 
 

 
 
 
 


